
im Interesse des Kindes geboten ist, von Amts wegen 
einen Beistand zu bestellen.

(3) Das Sorgerecht der Frau für ihre Kinder aus frü
heren Ehen erlischt nicht mit ihrer Wiederverheiratung.

§ 17
(1) Die niditeheliche Geburt ist kein Makel. Der Mut

ter eines nichtehelichen Kindes stehen die vollen elter
lichen Rechte zu, die nicht durch die Einsetzung eines 
Vormundes für das Kind geschmälert werden dürfen. 
Zur Regelung der Ansprüche gegen den Vater sollen 
die unteren Verwaltungsbehörden nur noch als Beistand 
der Mutter tätig werden.

(2) Der Unterhalt, den die Mutter für das nichteheliche 
Kind zu beanspruchen hat, soll sich nach der wirtschaft
lichen Lage beider Eltern richten.

§ 18
Das Ministerium der Justiz hat der Regierung bis 

Ende des Jahres 1950 einen den Grundsätzen dieses Ab
schnitts entsprechenden Entwurf eines Familienrechtsge
setzes vorzulegen.

III. Die Frau in der Produktion und der Schutz 
ihrer Arbeit.

§ 19
(1) Auf der Grundlage der Gleichberechtigung ist den 

Frauen in erhöhtem Maße die Arbeit in der Industrie, 
im Transportwesen, in der Kommunalwirtschaft, im Han
delswesen, in den Maschinen-Ausleihstationen und 
Volksgütern, in allen Organen der staatlichen Verwal
tung, der Volksbildung, des Gesundheitswesens und an
deren Institutionen der Deutschen Demokratischen Repu
blik zu ermöglichen. Die Arbeit der Frauen in der Pro
duktion soll sich nicht auf die traditionellen Frauen
berufe beschränken, sondern auf alle Produktionszweige 
erstrecken, insbesondere der Elektrotechnik, des Maschi
nenbaus; der Optik, der holzverarbeitenden-, Schuh- und 
Bauindustrie.

(2) Die Arbeitsbedingungen sind den physischen Be
sonderheiten der Frau anzupassen.

§ 20
Die Regierung der Deutschen Demokratischen Republik 

und die Regierungen der Länder sowie die Direktoren 
der volkseigenen und ihnen gleichgestellter Betriebe, der 
Maschinen-Ausleihstationen und der volkseigenen Güter, 
sowie die Inhaber von Privatbetrieben haben zur Förde
rung der Frau in der Produktion folgende Voraussetzun
gen zu schaffen:
a) den Frauen ist eine ihrem Wissen und ihren Fähig

keiten entsprechende Arbeit in den Betrieben zu über
tragen,

b) das im Gesetz der Arbeit festgelegte Prinzip der glei
chen Bezahlung für die gleiche Leistung ist durchzu
führen,

c) in allen Berufen sind Maßnahmen zur Qualifizierung 
der Frauen zu treffen. Es ist dafür zu sorgen, daß 
Frauen in höherem Maße als bisher in leitenden 
Stellungen arbeiten.

§ 21
Die Arbeitskräfte-Nadvwuchspläne müssen die bevor

zugte Ausbildung der Frau in qualifizierten Berufen, wie 
Elektroindustrie, Optik, Maschinenbau, Feinmechanik, 
Bau- und graphisches Gewerbe sowie Holz- und Möbel
industrie sicherstellen.

§ 22
■(I) Die alleinstehenden werktätigen Bäuerinnen sind 

durch Wirtschaftsberatungen und durch bevorzugte Über
nahme landwirtschaftlicher Arbeiten seitens der Maschi
nen-Ausleihstationen im Rahmen ihrer Pläne besonders

zu unterstützen. Ferner ist ihren Wirtschaften jede an
dere notwendige Hilfe durch die Vereinigung der gegen
seitigen Bauernhilfe, die landwirtschaftlichen Genossen
schaften und durch Gewährung von Krediten für den 
Bau von Gehöften und Wirtschaftsgebäuden zu leisten. 
Das Ministerium für Land- und Forstwirtschaft hat bin
nen eines Monats entsprechende Anweisungen zu erlas
sen. Dabei sind kinderreiche alleinstehende Bäuerinnen 
und Bäuerinnen, die in ihrer Wirtschaft keine arbeits
fähigen Personen haben, besonders zu berücksichtigen.

(2) In den Volkswirtschaftsplänen ist ab 1951 zur Ent
lastung der Landarbeiterinnen und Bäuerinnen die Schaf
fung von Gemeinschaftseinrichtungen, wie Waschanstal
ten, Nähstuben, Kindertagesstätten und Kükenzuchtsta
tionen, vorzusehen.

§ 23
Die Direktoren der volkseigenen und der ihnen gleich

gestellten Betriebe, der Maschinen-Ausleihstationen und 
der volkseigenen Güter sowie die Inhaber von Privat
betrieben haben

1. für die Verbesserung der Arbeitsbedingungen 
der Frauen in der Produktion Sorge zu tragen;

2. darüber zu wachen, daß die gesetzlichen Bestim
mungen über das Verbot, Frauen schwere und 
gesundheitsschädliche Arbeiten zu übertragen, 
eingehalten werden;

3. die Beschäftigung der Frauen in Überstunden 
und in Nachtschichten einzuschränken;

4. sanitäre und hygienische Einrichtungen für die 
arbeitenden Frauen zu schaffen.

§ 24
(1) Das Ministerium für Volksbildung hat in Zusam

menarbeit mit dem Ministerium für Arbeit und Gesund
heitswesen und dem Ministerium für Planung die zur 
Betreuung der Kinder arbeitender Frauen erforderlichen 
Erziehungs- und Hilfskräfte sicherzustellen.

(2) Die Öffnungszeiten der Kinderkrippen und der 
Kindertagesstätten sind der Arbeitszeit der Frauen an
zupassen.

§ 25
(1) Die Wohnungsämter haben alleinstehenden und 

kinderreichen arbeitenden Müttern bevorzugt Wohnraum 
zur Verfügung zu stellen.

(2) Die Betriebsleiter haben bei der Einstellung von 
Arbeitskräften alleinstehenden Müttern den Vorzug zu 
geben.

IV. Teilnahme der Frau am staatlichen und gesellschaft
lichen Leben.

§ 26
(1) Alle Verwaltungsstellen in der Deutschen Demo

kratischen Republik müssen zusammen mit dem Demo
kratischen Frauenbund Deutschlands, dem Freien Deut
schen Gewerkschaftsbund und der Freien Deutschen Ju
gend in größerem Maße als bisher die Frauen zur Teil
nahme an der staatlichen, gesellschaftlichen und kul
turellen Tätigkeit heranziehen.

(2) Die Zahl der weiblichen Bürgermeister, Stadt-, 
Land- und Kreisräte ist in das richtige Verhältnis zur 
tatsächlichen gesellschaftlichen Kraft der Frau in der 
Deutschen Demokratischen Republik zu bringen. Dazu 
sind planmäßige Lehrgänge zur Heranbildung leitender 
weiblicher Verwaltungsangestellten bei der Deutschen 
Verwaltungsakademie „Walter Ulbricht" zu organisieren.

(3) Teilnehmer dieser Sonderlehrgänge sowie aller 
Lehrgänge an Verwaltungsschulen und der Deutschen 
Verwaltungsakademie „Walter Ulbricht" sollen Frauen 
sein, die sich in den Betrieben, Organisationen und in 
der ehrenamtlichen Mitarbeit bereits bewährt haben und
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